
Zweite Satzung zur Änderung der Rahmenstudien- und Prüfungsordnung (PromRPO) 
der Universität zu Lübeck für Studierende der Promotionsstudienprogramme 

Vom 26. Januar 2021 
 

Tag der Bekanntmachung im NBl. HS MBWK Schl.-H.: 22.04.2021, S. 19 
Tag der Bekanntmachung auf der Internetseite der Universität zu Lübeck: 26.01.2021 

 
Aufgrund des § 54 Absatz 4 Satz 2 des Hochschulgesetzes (HSG) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 5. Februar 2016 (GVOBl. Schl.-H. S. 39), zuletzt geändert durch Artikel 8 des Gesetzes vom 1. Sep-
tember 2020 (GVOBl. Schl.-H. S. 508), wird nach Beschlussfassung des Senats vom 20. Januar 2021 
und nach Genehmigung des Präsidiums vom 25. Januar 2021 die folgende Satzung erlassen. 
 

Artikel I 
Die Rahmenstudien- und Prüfungsordnung (PromRPO) der Universität zu Lübeck für Studierende 
der Promotionsstudienprogramme vom 16. August 2016 (NBl. HS MSGWG Schl.-H. S. 84), zuletzt ge-
ändert durch Satzung vom 19. Dezember 2018 (NBl. HS MBWK Schl.-H. 2019 S. 7), wird wie folgt ge-
ändert: 
 

1. § 1 wird wie folgt geändert: 
 
a) In Absatz 1 Satz 1 werden nach dem Wort „Weiterbildungsangebote“ die Worte „für Pro-

movierende“ gestrichen. 
 

b) In Absatz 2 wird nach dem Wort „den“ das Wort „entsprechenden“ eingefügt und nach 
dem Wort „Promotionsordnungen“ die Worte „der Universität zu Lübeck“ gestrichen. 

 
2. § 3 wird wie folgt geändert: 

 
a) In Absatz 2 wird folgender letzter Satz angefügt: „Absatz 2 lit. d. aa. findet für den Erwerb 

des Dr. phil. Keine Anwendung.“ 
 

b) Es wird folgender Absatz 6 angefügt:  
 
„(6) Weiterhin können Promovierende als assoziierte Mitglieder zugelassen werden. Der 
Umfang der zu erbringenden Prüfungsleistungen ist in § 17 geregelt.“ 

 
3. § 5 wird wie folgt geändert: 

 
a) In Absatz 1 Satz 1 werden nach dem Wort „Curriculum“ die Worte „durch die Bewerberin 

oder den Bewerber und ihr oder sein Betreuungskomitee“ eingefügt. 
 

  



b) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 
 
aa) Satz 3 wird gestrichen. 
 
bb) Der letzte Satz wird wie folgt neu gefasst: „Die Anerkennung anderer/externer Leis-
tungen ist möglich und erfolgt durch den Prüfungsausschuss.“ 
 

4. § 12 wird wie folgt geändert: 
 
a) In der Überschrift wird das Wort „Zeugnisse“ durch das Wort „Leistungsnachweise“ er-

setzt. 
 

b) In Absatz 1 werden die Worte „ein Zeugnis“ durch die Worte „einen Leistungsnachweis 
in Form eines Transcript of Records“ ersetzt. 

 
c) In Absatz 2 Satz 2 werden die Worte „ein Zeugnis“ durch die Worte „der Leistungsnach-

weise“ ersetzt. 
 
d) In Absatz 3 Satz 1 werden die Worte „Das Zeugnis“ durch die Worte „Der Leistungsnach-

weis“ ersetzt. 
 

5. § 14 wird wie folgt geändert: 
  
a) In Absatz 1 wird das Wort „Zeugnisses“ durch das Wort „Leistungsnachweises“ ersetzt. 

 
b) In Absatz 2 Satz 1 wird das Wort „Zeugnisses“ durch das Wort „Leistungsnachweises“ er-

setzt. 
 

c) Absatz 4 wird wie folgt geändert: 
 
aa) In Satz 1 wird das Wort „Das“ durch das Wort „Der“ und das Wort „Zeugnis“ durch das 
Wort „Leistungsnachweis“ ersetzt. 
 
bb) In Satz 2 wird das Wort „Prüfungszeugnisses“ durch das Wort „Leistungsnachweises“ 
ersetzt. 

 
d) In Absatz 5 Satz 1 werden die Worte „das Zeugnis“ durch die Worte „der Leistungsnach-

weis“ ersetzt. 
 

6. § 17 Absatz 1 wird wie folgt neu gefasst: 
 
„(1) Für die Weiterbildung ist eine Arbeitsleistung mit einem Gesamtumfang von mindestens 
24 KP zu erbringen. Für Promotionen im Rahmen von assoziierten Mitgliedschaften kann die 



zu erbringende Arbeitsleistung anteilig reduziert werden. Es wird ein Anteil in Höhe von 4 
KP pro einem assoziierten Zeitraum von 6 Monaten berechnet.“ 

 
7. Der Anhang wird durch folgenden Anhang ersetzt: 

 

Anhang: Curriculum für das 
Graduierungsprogramm der GSL 

 
 



Artikel II 
 
Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
Lübeck, den 26. Januar 2021 
 
 
Prof. Dr. Gabriele Gillessen-Kaesbach 
Präsidentin der Universität zu Lübeck 
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